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Zur Einführung

Wie stark Demokratie und Menschenrechte von rechtsextremen Ideo-
logien und Akteuren – Parteien, digitalen Medien und anderen Grup-
pen – bedroht werden, ist der Mehrheit der Menschen hierzulande und
in den christlichen Kirchen bewusst, und in den ersten Wochen des
Jahres 2024 formierte sich ein beeindruckend breiter Protest, der vie-
lerorts von kirchlich orientierten Menschen maßgeblich mitgetragen
wurde. Indem rechtsextreme Ideologien die Gleichwertigkeit aller
Menschen negieren, widersprechen sie auch der Glaubensüberzeugung,
dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Christ:innen und Kirchen
sind daher auch aufgrund ihres Glaubens zu Widerspruch herausge-
fordert.

Nicht immer sind rechtsextreme Umtriebe so klar zu erkennen, wie
beim publik gewordenen konspirativen Treffen unterschiedlicher
Player der Extremen Rechten in Potsdam, auf dem Deportationspläne
ventiliert wurden. Viel tun Protagonisten der Extremen Rechten dafür,
bürgerlich zu erscheinen und ihre autoritären Absichten zu ver-
schleiern – solange dies nötig ist, um Wahlen zu gewinnen. Dazu gehö-
ren auch Bemühungen, sich ein christliches Image zu geben, christliche
Initiativen, Gemeinden, Wohlfahrtsverbände und Kirchen zu unter-
wandern, zu kapern oder wenigstens zu spalten. Solcherlei Zugriffe
auf christliche Anliegen, Themen und Organisationen, Traditionen
und sogar Theologien geschehen nicht zufällig, sondern folgen Strate-
gien, die Vordenker einer Intellektuellen Neuen Rechten bereits seit
Jahrzehnten entwickeln. Die Wahlerfolge der AfD spiegeln, dass diese
Strategien aufgehen können. Ein erfolgreiches Engagement gegen
rechts muss daher um diese Strategien wissen und fähig und bereit
sein, sie zu enttarnen. Rüstzeug dafür geben die Kapitel 1– 5 dieses Bu-
ches an die Hand.

Schwierig – aber dennoch notwendig – gestaltet sich die Abgren-
zung da, wo Player der Extremen Rechten auf Themen aufsatteln, die
für Christ:innen und Kirchen aus guten Gründen essenziell sind, etwa
im Bereich des Lebensschutzes (Kap. 6 – 8). Noch diffiziler wird es da,
wo rechte Ideologien schwer zu erkennen sind, weil sie geschickt ins
Gewand pseudo-wissenschaftlicher, pseudo-philosophischer und pseu-
do-theologischer Bücher und Websites gekleidet werden und ihre völ- 11



kisch-identitären Inhalte sich hinter Stichworten wie Naturrecht, christ-
liche Soziallehre oder ganzheitliche Ökologie und Nachhaltigkeit
verbergen – eine Praxis, die seit Ende der 2010er Jahre verstärkt beob-
achtbar ist (Kap. 9). Diffizil wird es auch da, wo sich entsprechende
rechte Kräfte auf kirchliche, ggf. sogar lehramtliche Texte beziehen
(Kap. 10).

Besonders kritische Aufmerksamkeit vonseiten der Kirchen erfor-
dert die Beobachtung, dass inzwischen auch in Europa Player einer
Christlichen Rechten agieren, die in die politische Extreme Rechte ver-
netzt sind, deren Ziele einer autoritären und identitären, patriarchalen
und ethnisch homogenen Gesellschaft teilen und durchaus auch kir-
chenpolitisch nach alleiniger Macht streben (Kap. 11). Dass manche
christlichen Texte und Traditionen aus sich heraus antidemokratische,
antisemitische und menschenfeindliche Auslegungen ermöglichen und
sich daher als Andockpunkte für Vordenker der Extremen Rechten an-
bieten, erfordert neben Widerspruch auch Selbstkritik und Umkehr-
bereitschaft (Kap. 10 u. 14). Wieder zeigt sich, was Gordon Allport in
den 1950er Jahren bereits formulierte: Auch christliche Religion und
Religiosität sind ambivalente Phänomene. Auch sie können Vorurteile
und menschenfeindliche Haltungen verstärken.

Oder aber ihnen entgegenwirken. Tatsächlich können christliche
Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen extremismuspräventiv wir-
ken und tun dies auch schon längst – oft, ohne sich dessen bewusst zu
sein. Damit haben sie eine nicht zu unterschätzende positive, pro-
soziale und Gemeinsinn stiftende Bedeutung für jedes demokratische
Gemeinwesen, die, wenn sie wegbräche, von anderen gesellschaftlichen
Playern schwer zu ersetzen wäre. Was Kirchen schon leisten und was sie
noch gezielter tun können, wird sichtbar auf der Grundlage sozial-
psychologischer Beobachtungen zur Frage, was rechtsextreme Einstel-
lungen begünstigt und was ihnen vorbeugt (Kap. 13). Sozialpsycholo-
gische Beobachtungen geben auch Hilfestellungen, wenn es darum
geht, auf rechte Interventionen zu reagieren (Kap. 12). Ebenso verhel-
fen sie zu einem klareren Blick darauf, wie problematische bzw. kons-
truktiv-menschenfreundliche religiöse Stile beschaffen sind, wie sie
entstehen und was eine religiöse Gemeinschaft beachten muss, wenn
sie prosoziale Religiositäten fördern will (Kap. 14).

All dies sind gute Gründe, sich als Christinnen und Christen, als
Gemeinden und kirchliche Leitungspersonen über rechtsextreme Um-
triebe im Umfeld der Kirchen ebenso zu informieren wie über die eige-12



nen Möglichkeiten deutlichen Widerspruchs und präventiven Han-
delns nachzudenken. Dazu möchte dieses Buch Hilfestellungen geben,
indem es Gefährdungen durch rechtsextreme Zugriffe aufdeckt, unter-
schiedliche Player einer christentumsaffinen Extremen Rechten kon-
turiert und ihr Handeln in die größeren strategischen Kontexte der
Intellektuellen Neuen Rechten einordnet. Vor allem aber will es die
großen demokratiestärkenden Potenziale der Kirchen aufzeigen und
ermutigen. Alle Beobachtungen und Analysen – Ergebnisse meiner
langjährigen Forschungstätigkeit im Themenfeld seit 2011 – werden
daher Zug um Zug verbunden mit der Frage nach individuellen und
institutionellen Handlungsmöglichkeiten.

Ich freue mich, dass der Herder-Verlag erneut ein Buch von mir zu
dieser schwierigen, aber wichtigen Thematik veröffentlicht, und danke
meinem Lektor Clemens Carl für sein intensives aufmerksames Gegen-
lesen und hilfreiche Impulse.
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Klärungen:
Zentrale Begriffe und Phänomene



Die folgenden beiden Kapitel wollen einer ersten Orientierung über Be-
grifflichkeiten und Phänomene dienen und zudem meinen eigenen
Sprachgebrauch offenlegen und erläutern – im „Dickicht“ der vielfälti-
gen Möglichkeiten, von der Extremen Rechten und ihren Spielarten zu
sprechen. Insbesondere gilt es, die Intellektuelle Neue Rechte, ihre theo-
retischen Grundlagen und Ziele vorzustellen, damit auf dieser Basis die
weiteren Beobachtungen zum Zugriff Rechtsintellektueller auf allgemein
christliche und spezifisch katholische Traditionen verstehbar werden.
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1. Extremismus, Populismus, Neue Rechte –
Klärungen im Dickicht der Begriffe und Phänomene

Rechtsextremismus – rechtsextreme Einstellungen – Extreme Rechte

Der Begriff des „Rechtsextremen“ wird im deutschen Sprachgebrauch
in verschiedenen Kontexten unterschiedlich angewendet. Seine Bedeu-
tung als analytischer Begriff in wissenschaftlichen Zusammenhängen
kann sich durchaus von seiner Verwendung als „verfassungsrechtlich-
strafrechtlich kodifizierter Begriff“1 unterscheiden. Prägend für das all-
gemeine Verständnis dürfte heutzutage seine Verwendung durch den
Verfassungsschutz sein, nicht zuletzt wegen dessen großer medialer
Präsenz und der Berichterstattung über Verfassungsschutzberichte
und Parteiverbotsverfahren.

Der Definition des Verfassungsschutzes folgend meint Extremismus
verfassungsfeindliche demokratiegefährdende Aktivitäten, die die Ab-
sicht verfolgen, den demokratischen Verfassungsstaat und die „damit
verbundenen Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung“2 zu besei-
tigen. Als Besonderheit des Rechtsextremismus gegenüber anderen Ex-
tremismen sei seine „Einstellung gegenüber dem Gleichheitsprinzip“3

anzusehen, das er negiert: Aus der Unterschiedlichkeit von Menschen
wird der Gedanke ihrer Ungleichwertigkeit abgeleitet, der praktisch
durch Diskriminierung, „Zuweisung eines minderen Rechtsstatus“
(ebd.) oder „Einschränkung von Ansprüchen“ (ebd.) umgesetzt wird.
Rechtes Gedankengut stellt somit immer schon das Grundaxiom men-
schenrechtsbasierter Demokratie infrage, nämlich das der Egalität, der
menschlichen Fundamentalgleichheit.

Ausdrücklich wird Extremismus, der vom Verfassungsschutz be-
obachtet und dann ggf. strafrechtlich verfolgt werden darf, unter-
schieden von Radikalismus, der, so das Glossar des Bayerischen Lan-
desamtes für Verfassungsschutz, als „überspitzte, zum Extremen
neigende Denk- und Handlungsweise […] gesellschaftliche Probleme
und Konflikte bereits ‚von der Wurzel (lat. radix) her‘ anpacken will“.
Erläuternd heißt es dort: „So sind z. B. Kapitalismuskritiker, die
grundsätzliche Zweifel an der Struktur unserer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung äußern und sie von Grund auf verändern wollen,
noch keine Extremisten. Auch wer seine radikalen Zielvorstellungen
realisieren will, muss nicht befürchten, dass er vom Verfassungsschutz 17



beobachtet wird, solange er die Grundprinzipien unserer Verfassungs-
ordnung anerkennt.“

Die enge verfassungsrechtliche Definition von Extremismus ist den
konkreten Handlungskontexten von Strafverfolgung, Vereins- und Par-
teiverboten durchaus angemessen, denn einer menschenrechtsbasier-
ten Demokratie muss immer auch an den Rechten ihrer Kritiker:innen
gelegen sein. Parteiverbote und Strafverfolgung sind immer erst Mittel
einer ultima ratio, wenn der demokratische Rechtsstaat in seiner Sub-
stanz bedroht wird – was bei einer radikalen Kritik der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung nicht der Fall ist. Der letzte Halbsatz des Zitats –
„solange er die Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung aner-
kennt“ – verweist allerdings auf einen entscheidenden Stolperstein im
Umgang vor allem mit der Intellektuellen Neuen Rechten: Was ist zu
tun, wenn Gruppierungen nach außen hin von sich behaupten, die
Grundprinzipien unserer Verfassungsordnung anzuerkennen, de facto
jedoch demokratiefeindlich agieren und die Abschaffung einer men-
schenrechtsbasierten Demokratie anstreben?

Die enge Definition des Verfassungsschutzes birgt im Hinblick auf
Rechtsextremismus im Mindesten drei Probleme: Zum Ersten kann
sie leicht den Eindruck erwecken, alle nicht vom Verfassungsschutz ge-
listeten bzw. beobachteten Gruppierungen, Parteien, Personen und
Medien seien gänzlich unbedenklich – gewissermaßen lupenreine De-
mokrat:innen. Die Tatsache, nicht verboten zu sein bzw. vom Verfas-
sungsschutz nicht beobachtet zu werden, nutzen rechte Gruppierungen
bisweilen als „Persilschein“, um zu behaupten, dass jede Kritik, jeder
Protest gegen sie ein Zeichen von Intoleranz und undemokratischem
Verhalten aufseiten ihrer Kritiker:innen sei. Was es aber keinesfalls ist:
So macht es das Wesen der Demokratie aus, selbst als überzeugte De-
mokrat:innen miteinander um die besten, gerechtesten, zukunftsträch-
tigsten Problemlösungen zu ringen und auch zu streiten. Erst recht ist
es für den Schutz einer menschenrechtsbasierten Demokratie essen-
ziell, dass antidemokratische bzw. diskriminierende, die Menschen-
und die Minderheitenrechte infrage stellende Positionen schon in ei-
nem frühen Stadium kritisiert, korrigiert oder in ihrer Gefährlichkeit
entlarvt werden.

Zum Zweiten verleitet die enge Definition des Verfassungsschutzes
zu der Annahme, rechtsextreme Einstellungen seien ein reines Rand-
gruppenphänomen, das die breite Mitte der Gesellschaft nicht betreffe.
Leicht kann es dann passieren, dass Meinungen, die eine weite Verbrei-18



tung finden und als Mainstream-Denken wahrgenommen werden, irr-
tümlicherweise nicht als demokratiefeindlich gewertet werden. Oder
dass, wie es bislang häufig bei Angehörigen der Reichsbürgerszene der
Fall war, Menschen nicht als Extremisten erkannt werden, weil sie auf-
grund ihrer Bildung, ihres gehobenen Berufs oder ihrer gutbürgerli-
chen Lebensverhältnisse nicht dem Klischee einer Randgruppe entspre-
chen. Darüber hinaus ist mit Alexander Häusler auch zu fragen,
inwieweit das „staatszentrierte Konzept der ‚streitbaren Demokratie‘
[…] blind [ist] für politische Transformationsprozesse nach rechts in-
nerhalb des politischen Ordnungsgefüges“4, weil es demokratiegefähr-
dende Entwicklungen eben immer nur am Rande, nicht aber im Zen-
trum der Demokratie vermutet, und inwiefern es durch diese Blindheit
„den Zusammenhang zwischen rechtem ‚Extremismus‘ und staatstra-
gender Politik“ (ebd.) unterschlage.

Demgegenüber weisen zahlreiche repräsentative Einstellungsstudien
seit Jahrzehnten darauf hin, dass rechtsextreme Einstellungen keine ge-
sellschaftlichen Rand(gruppen)phänomene sind und die gesellschaftli-
che Mitte keinesfalls immun gegen antidemokratische Haltungen ist,
wie es verfassungsschutzorientierte Extremismusdefinitionen nahe-
zulegen scheinen. Vielmehr finden sie sich in allen gesellschaftlichen
Schichten, selbst unter SPD-Wähler:innen oder Gewerkschaftsmitglie-
dern, denen üblicherweise eher eine linke politische Einstellung unter-
stellt wird, ebenso auch unter Kirchgänger:innen.5 Auch dann, wenn
sich rechtsextreme Einstellungen weder in Wahlverhalten noch in einem
geschlossenen Weltbild oder gar in Gewalttätigkeit niederschlagen, be-
einflussen sie spürbar das gesellschaftliche Klima und bilden letztlich
das Potenzial, das rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien
scheinbar plötzlich zu politischem Einfluss verhelfen kann, so, wie es
sich im rasanten Aufstieg der AfD in den vergangenen Jahren auch in
Deutschland zeigte.6

Zum Dritten – und diese Beobachtung wird immer bedeutsamer –
vermag die enge verfassungsrechtlich-strafrechtliche Rechtsextremis-
musdefinition keinesfalls das gesamte Spektrum extrem rechter, demo-
kratie- und menschenrechtsgefährdender Aktivitäten abzubilden. Sie
gerät an ihre Grenzen, wenn es, wie die Politikwissenschaftler Wolfgang
Gessenharter und Helmut Fröchling 1998 formulierten, „der gesetzlich
eindeutig nachzuweisenden ‚verfassungsfeindlichen Bestrebungen‘ an
Eineindeutigkeit gebricht“7 – etwa, weil Protagonist:innen der Extre-
men Rechten die vom Verfassungsschutz gezogenen ‚roten Linien‘ be- 19



wusst und gezielt umspielen, oder weil sich Phänomene im Grau-
bereich eines „Brückenspektrums“ zur Mitte der Gesellschaft bewegen
und „Scharnierfunktionen“ einnehmen.8

Gessenharter und Fröchling schlugen daher vor, den Begriff Rechts-
extremismus fortan hauptsächlich dann zu verwenden, „wenn bei der
Analyse vor allem der Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Norm-
bereich angesprochen ist, wie dies wohl in den meisten Fällen in Publi-
kationen des Verfassungsschutzes der Fall sein dürfte.“9 Für empirische
Analysen „gar noch in vergleichender Absicht, kann schon deshalb ein
anderer Begriff hilfreich sein, weil die jeweiligen Grenzen, ab denen
sich Menschen oder Organisationen ‚außerhalb‘ des gesellschaftlich-
politischen Normbereichs befinden, also ‚extrem‘ sind, oft gar nicht
absolut zu ziehen sind, sondern nur relativ, nämlich bezogen auf die
Randlage in einer bestimmten Population.“10

Um einerseits die Bedrohung der demokratischen Grundordnung
durch kooperierende Protagonist:innen diesseits und jenseits der ver-
fassungsschützenden Beobachtung nicht zu verharmlosen, zugleich
jedoch Verwechslungen mit dem in Deutschland dominierenden ver-
fassungsrechtlich-strafrechtlichen Verständnis des Begriffs Rechtsextre-
mismus zu vermeiden, werden daher in Wissenschaft und Bildungs-
arbeit immer wieder alternative Begriffe gesucht und gefunden, unter
denen sich vor allem der Begriff der Extremen Rechten etabliert hat –
ein Sprachgebrauch, dem auch ich in diesem Buch folge.11 Am verfas-
sungsrechtlich orientierten Begriff des Rechtsextremismus wird vor al-
lem im Bereich vergleichender Extremismusforschung festgehalten.12

Dass Protagonist:innen der Extremen Rechten die vom Verfassungs-
schutz gezogenen roten Linien bewusst und gezielt umspielen oder
rechte Phänomene sich in einem Graubereich bewegen, hat konkrete
Konsequenzen für die menschenrechtsengagierte soziale und kirchliche
Praxis. Wenn es um Extremismusprävention, Demokratieförderung
und Schutz der Menschenrechte geht, muss den Engagierten klar sein,
dass nicht erst von den vom Verfassungsschutz gelisteten und beobach-
teten rechtsextremen Gruppen eine Gefahr für die Demokratie ausgeht
und dass das (noch) Nicht-beobachtet-Werden keinesfalls eine Unbe-
denklichkeitserklärung ist. Ebenso muss die Kooperation einer ver-
meintlich christlichen Gruppierung mit vom Verfassungsschutz beob-
achteten Kreisen wie etwa der Identitären Bewegung (IB), dem Institut
für Staatspolitik (IfS) oder Medien wie PI-News und Compact-Magazin
als Alarmsignal gewertet werden.20


